
Gastaufnahmebedingungen 
(AGB) 

„ Haus am Bajakel“ 
 

 

Die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart,  Inhalt des im Bu- 
chungsfall zwischen dem Gast und dem Gastgeber zu Stande kommenden Gastaufnah- 
me/Beherbergungsvertrages und regeln ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften das 

Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem Gastgeber. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch. 

 

1.Vertragsschluss 
1.1. Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gastaufnahmever- 
trages verbindlich an. Grundlage dieses Angebotes ist die Beschreibung der Unterkunft im 
Internetauftritt und in den Publikationen der Breisach-Touristik, sowie die ergänzenden 
Informationen in der Buchungsgrundlage (z.B. Ortsbeschreibung, Klassifizierungs-
erläuterungen), soweit diese dem Kunden vorliegen. 
1.2. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf elektroni- 

schem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. 
1.3. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung (Buchungsbestätigung) 

des Gastgebers zustande. Die Annahmeerklärung bedarf keiner bestimmten Form, mit der 

Folge, dass auch mündliche und telefonische Bestätigungen für den Gast und den Gastge- 

ber rechtsverbindlich sind. Im Regelfall wird der Gastgeber zusätzlich eine schriftliche Aus- 
fertigung der Buchungsbestätigung an den Gast übermitteln. 

 

2. Preise und Leistungen 
2.1. Die im Prospekt/Internetauftritt angegebenen Preise sind Endpreise und schließen die 

gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich der Nebenkosten 
nichts anderes angegeben ist. Gesondert anfallen und ausgewiesen sein können Kurtaxe 
sowie  Entgelte für  Wahl- und Zusatzleistungen. 

2.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem In- 

halt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. der Objekt- 
beschreibung sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast ausdrücklich getroffenen Vereinba- 

rungen. Dem Gast wird empfohlen, ergänzende Vereinbarungen schriftlich zutreffen. 
 

3. Zahlung 
3.1. Die Fälligkeit von Anzahlung, Kaution und Restzahlung richtet sich nach der mit dem 

Gast  getroffenen und in der Buchungsbestätigung vermerkten Regelung. Ist eine beson- 

dere Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschließ- 
lich der Entgelte für Nebenkosten und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsbeginn-spätestens 

nach 2 Tagen nach Bezug der Unterkunft- zahlungsfällig und an den Gastgeber zu bezah- 
len. 

3.2. Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung trotz Mahnung des Gastgebers mit 

Fristsetzung nicht oder nicht vollständig, so ist der Gastgeber, soweit er selbst zur Erbrin- 
gung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist und soweit kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, berechtigt, vom Vertrag zu- 

rückzutreten und diesen mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 5 dieser Bedingungen zu belas- 
ten.



4.  Mietdauer/Küchenbenutzung/Inventar 
4.1. Die Ferienwohnung wird dem Gast für die angegebene Vertragsdauer ausschließlich 
zur Nutzung für Urlaubs-oder Ausbildungszwecke vermietet und darf nur mit der in der 
Bestellung angegebenen Personenzahl belegt werden. 

4.2. Am Anreisetag stellt der Gastgeber die Wohnung dem Gast ab 16.00 Uhr in vertrags- 

gemäßen Zustand zur Verfügung. Sollte die Anreise nach 20.00 Uhr erfolgen, so sollte dies 

der Gast dem Gastgeber mitteilen. 
Der Gast wird gebeten, unmittelbar nach seiner Ankunft das in der Wohnung befindliche 
Inventar zu überprüfen, elektrische Gegenstände und sanitäre  Anlagen auf ihre Funkti- 
onsfähigkeit zu testen. Etwaige  Fehler und Unregelmäßigkeiten sind spätestens an dem 
der Ankunft folgenden Tag dem Gastgeber oder der von diesem benannten Kontaktperson 

mitzuteilen. 
4.3  Das Frittieren von Lebensmitteln ist nur mit Zustimmung des Vermieters zulässig. 

Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein einer Fritteuse mit Permanent Filter und  

automatischer Ölfilterungs-Position.  

4.4. Am Abreisetag wird der Gast die Wohnung  bis spätestens 10.00 Uhr geräumt und in 

besenreinen Zustand übergeben.  

 
 

5. Rücktritt und Nichtanreise 
5.1. Im Falle des Rücktritts bleibt der Anspruch des Gastgebers auf Bezahlung des verein- 
barten Aufenthaltspreises einschließlich des Verpflegungsanteils und der Entgelte für Zu- 

satzleistungen bestehen. 
5.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne Ver- 
pflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des besonderen 
Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. Nichtraucherwohnung, keine Tierhaltung) um 

eine anderweitige Verwendung der Unterkunft zu bemühen. 
5.3. Der Gastgeber hat sich eine anderweitige Belegung und, soweit diese nicht möglich ist, 
ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 
5.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die Bemessung er- 
sparter Aufwendungen, hat der Gast, an den Gastgeber die folgende Beträge zu bezahlen, 
jeweils bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschließlich aller 
Nebenkosten), jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abgaben wie der Kur- 

taxe: 
 
Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung90% 

Bei Übernachtung/Frühstück80% 
Bei Halbpension70% 
Bei Vollpension60% 

 
5.5. Dem Gast bleibt es ausdrücklich vorbehalten, dem Gastgeber nachzuweisen, dass sei- 
ne ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten 

Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen  oder sonsti- 
gen Leistungen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises ist der Gast nur ver- 

pflichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen. 
5.6. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen.



6. Pflichten des Kunden 
6.1. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen sowie alle Einrichtun- 

gen des Gastgebers nur bestimmungsgemäß, nach den Benutzungsordnungen und insge- 

samt pfleglich zu behandeln. 
6.2. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich dem Gast- 
geber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.  Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, 
können Ansprüche des Gastes ganz oder teilweise entfallen. 

6.3. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er 
hat zuvor dem Gastgeber im Rahmen der Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Ab- 

hilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert wird 
oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares Interesse 

des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus solchen Gründen dem Gast die Fortsetzung 
des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist. 

 
 
 

7. Haftung 
7.1. Die vertragliche Haftung des Gastgebers für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
ist auf den dreifachen Aufenthaltspreis beschränkt, soweit ein Schaden des Gastes vom 
Gastgeber weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der 
Gastgeber für einen dem Gast entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Erfüllungsgehilfen verantwortlich ist. 

7.2. Eine etwaige Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte Sachen gemäß 

§§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt. 
 
 
 

8. Tierhaltung 
8.1. Tiere, insbesondere Hunde, Katzen und dergleichen dürfen nur bei ausdrücklicher Er- 

laubnis des Vermieters Mietvertrag gehalten oder zeitweilig verwahrt werden. Die Erlaub- 

nis gilt nur für den Einzelfall. Sie kann widerrufen werden, wenn Unzuträglichkeiten eintre- 
ten. Der Mieter haftet für alle durch die Tierhaltung entstehenden Schäden. 

 
9. Gerichtsstand 

9.1 Es findet deutsches Recht Anwendung. 
9.2 Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das Amtsgericht Breisach am 

Rhein zuständig. 
9.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag 
anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder andere inter- 
nationale Bestimmungen anwendbar sind. 

 
 
 

 
Breisach am Rhein, den 01.Juni 2015 


